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W iRtlerrde

der Frau Jenny W r

Prozessbevolimachtig iehn, Seydelstralle 7,

gegen

den Rektor der Universitat zu Koin, Rechtsabteilung, Albertus-Magnus-Platz,
50923 Kdin, Az.: 02.10,

Antragsgegner,

wegen  Studienzulassung

hat der 13. Senat des

OBERVERWALTUNGSGERICHTS FUR DAS LAND NORDRHE!N~WESTFALEN

) Dieser Beschluss hebt die :
~am26. Marz 2003 |Entscheidung des VG KdIn vom
06.03.2003 auf.

durech . ,
. , Beschluss vom 06.03.2003

den Richter am Oberverwaliungsgericht Anlaufpzz------mmmmrmmmmee s

den Richter am Oberverwaltungsgericht Dr. Mahn,

den Richter am Oberverwaltungsgericht Pentermann

auf die Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluss des Verwaltungsge-
richts Koln vom 06. Februar 2003

beschiossen:

Die Beschwerde wird auf Kosten der Antragstellerin
zurlickgewiesen.


Mitarbeiter01

Mitarbeiter01


Mitarbeiter01
Dieser Beschluss hebt die Entscheidung des VG Köln vom 06.03.2003 auf.

Beschluss vom 06.03.2003

http://www.interjur.de/030306_UNI_Koeln_Theaterwis_OVG_NRW.pdf

Der Streitwert wird auch fir das Beschwerdeverfah-
ren auf 6.000,- € festgesetzt.

Grinde:

Die zulassige Beschwerde, {iber die der Senat gem. § 146 Abs. 4 Satz 6 VWGO le-
diglich im Rahmen der von der Antragstellerin dargelegten Griinde befindet, hat kei-

nen Erfolg.

Vor diesem Priifungshintergrund hat das Verwaltungsgericht den Antrag der Antrag-
stellerin auf Erlass einer einstweiligen Anordnung mit dem Ziel der Zulassung zum
Studium Theater-, Film-, Fernsehwissenschaft (Magister, Hauptfach), hilisweise Ma-
gister, Nebenfach, hilfsweise Psychologie (Magister, Nebenfach) im Wintersemester
2002/03 zu Recht abgelehnt. Das Beschwerdevorbringen der Antragstelierin gibt

keinen Anlass zur Anderung des angefochtenen Beschlusses.

Soweit die Antragstellerin riigt, das Verwaltungsgericht habe in Verkennung der ge-
wissen Endgultigkeit einer Eilentscheidung im nc-Rechtsstreit an Schnittstellen sei-
ner Entscheidung auf eine Klarung erst im Hauptsacheverfahren verwiesen, gentiigt
das dem Darlegungsgebot nicht. Denn fir einen Erfolg des Rechtsmittels wére auf-
zuzeigen gewesen, weshalb die vorinstanzliche Entscheidung im Ergebnis unzutref-
fend, d. h. weshalb im gegebenen nc-Rechtsstreit ein weiterer Studienplatz verfigbar
war. Dem ist mit der Anbringung einer Amtsermittlungsrige allein nicht gentigt.
Auch soweit von der Antragstellerin "Hinweise, Feststellungen und Anregungen (des
Rechtsanwatts Dr. Brehm) im paralielen Beschwerdeverfahren Gbernommen” wer-
den, ist dem Darlegungserfordernis nicht geniligt. Weder ist eine solche parallele Be-
schwerde anhangig, noch ware es Aufgabe des Senats, aus dem Vorbringen in ei-
nem Parallelverfahren das der Antragstellerin des vorliegenden Beschwerdeverfah-

rens Glinstige herauszufiltern.



Soweit sich die Antragstellerin auf eine Zahl von derzeit nur 61 eingeschriebenen
Studenten im Studiengang Theaterwissenschaft (Magister, Hauptfach) beruft, verhiift
das ihrem Beschwerdebegehren ebenfalls nicht zum Erfolg. Nach dem glaubhaften
erstinstanzlichen Vorbringen der Antragsgegnerin muss der Senat davon ausgehen,
dass im maligeblichen Zeitpunkt des Abschiusses des Vergabeverfahrens jedenfalls
alle normativ festgesetzten Studienplétze des streitbefangenen Studiengangs mit 67
Studierenden kapazitatsdeckend besetzt waren. Sollten im Verlaufe des Semesters
bis zum gegenwartigen Zeitpunkt einige dieser Platze frei geworden sein {(Schwund),
ist die Antragsgegnerin zur sofortigen Wiederbesetzung dieser Platze im laufenden
Semester schon deshalb nicht verpﬂichtet,_ weil ein solcher Platz fur einen Seme-
sterbruchteil nicht mehr sinnvoll, d.h. mit Erfolg ausgefllt werden kann. Ein soicher
Platz ist ggfls. im nachfolgenden n&chst hdheren Fachsemester gem. §§ 37, 38 Ver-
gabeVO NRW zu besetzen. Im Ubrigen hat der Prozessbevoliméchtigte der Antrag-
stellerin erkennbar unkontrolliert auf nicht (bertragbare Tatsachenbehauptungen
eines Studienbewerbers aus einem friiheren nc-Rechtsstreit zum WS 01/02 zurtck-

gegriffen.

Die weitere Riige der Antragstellerin, das Verwaltungsgericht habe unbeanstandet
gelassen, dass die Wissenschaftsverwattung "im Erlass vom 26.10.2001 einen
Schwundfaktor von 1/0,95 fur das Hauptfach festgesetzt hat", geht sie bereits falsch-
lich von dem angefochtenen Beschluss nicht zu Grunde liegenden Umstanden aus
und greift dies im Ubrigen nicht durch. Das Verwaltungsgericht ist ausweislich der
Griinde auf S. 7 des ange'fochtenen Beschiussabdrucks von dem Erlass vom

23. September 2002 und dem Schwundfaktor 1/0,96 fur das Hauptfach ausgegan-
gen. Auch insoweit hat der Prozessbevoliméachtigte der Antragstellerin erkennbar das
Vorbringen eines Studienbewerbers aus einem friheren Nc-Rechtsstreit zum

WS 01/02 unreflektiert {ibernommen. |

Im Ubrigen ist die im streitbefangenen Studiengang und Semester zur Anwendung
gekommene Schwundberechnung bei Gberschlagiger Prufung nicht fehlerhaft. Die
Ermittlung des Schwundausgleichsfaktors fir den Studiengang Theater-

...wissenschaften (Magister) mit neun vorgeschriebenen Fachsemestern bei im We-



sentlichen vier Kohortenlbergangsquoten erlaubt nach der Rechisprechung des Se-
nats eine sachangemessene Prognose des studentischen Schwundes lber das ge- -
samte Studium. Das gilt umso mehr, ais die Kapazitatsverordnung ein bestimmtes

Schwundberechnungsmodeil nicht vorsieht.

Vgl. hierzu OVG NRW, Beschllisse vom 31. Marz
2000 - 13 C 1/00 - und 20. Februar 2003
- =13 C9/03 -

Soweit die Antragstellerin eine Steigerung der Zahl éingeschriebener Studenten in
fortlaufender Kohorte und das Einsetzen unrichtiger Zahlen in die Schwundberech-
nung rigt und als unerkiarlich bezeichnet, greift das bei der gegebenen Prufungs-
dichte nicht durch. Die Steigerungen der Studierendenzahlen erklart sich nach den
glaubhaften Angaben der Antragsgegnerin aus dem zulassungsfreien Quereinstieg
von Bewerbern mit anrechenbaren L.eistungen in héheren Fachsemestern insbeson-
dere nach dem Grundstudium. Die Berticksichtigung dieser Studenten bei der
Schwundberechnung ist aus Sicht des Senats zulassig. Sinn und Zweck der
Schwundberiicksichtigung bei der Kapazitatsermittlung ist es, die bei einem tatsach-
lichen Schwund im Verlaufe eines Studiums eintretende Ersparnis an Ausbildungs-
belastung fiir die Hochschule auszugleichen durch einen entsprechenden Aufschiag
an Ausbildungstast im Eingangssemester, so dass die jahresbezogene Gesamt-
ausbildungskapazitit fiir alle vorgeschriebenen Fachsemester des jeweiligen Studi-
engangs ausgeschopft wird. Treten in hdheren Fachsemestern Studierende bei-
spielsweise als hoher gestufte oder Ortswechsler oder-Quereinsteiger in den Studi--
engang ein und nehmen sie, wovon auszugehen ist, Ausbildungskapazitat in An-
spruch, stellen auch sie wie die Ausgeschiedenen eine - die Ersparnis ausglei-
chende - Ausbildungsbelastung fiir die Hochschule dar und sind sie deshalb bei der
Schwundberechnung beriicksichtigungsfahig. Soweit sich auf diese Weise fur einige
Kohorten sogar Ubergangsquoten gréfier als 1 ergeben, sind diese daher entgegen
der Ansicht der Antragstellerin nicht zu eliminieren oder auf eine willkiirliche Zaht zu
nivellieren. Die von der Antragstellerin so errechneten zusatzlichen 12 Platze sind

mithin nicht glaubhaft.



Vgl. hierzu auch OVG NRW, Beschluss vom 28,
April 1999.- 13 C 15/99 -.

Auch soweit die Antragstellerin die fir die von den wissenschaﬁtichen Mitarbeitern
Jakob, Kdhler und Gottgetreu besetzten Stellen angesetzten Regellehrdeputate von
4 DS bestandet, greift das nicht durch. Zunéchst ist ein Mitarbeiter Gottgetreu im
streitbefangénen Semester nicht - mehr - auf einer der kapazitatsrelevanten Lehr-
personalstelien geflihrt. Auch insoweit greift der Prozessbevollméchtigte falschlich
auf Umstande eines nicht streitbefangenen Semesters zuriick und Iasst die aktuellen
Gegebenheiten aufler Betracht. Im Ubrigen hat das Verwaltungsgericht anhand der
insoweit mafgeblichen Befristungsgriinde nach den Arbeitsvertragen der genannten
Lehrpersonen Uberzeugend dargelegt, dass die vom Gesetz eingeraumten Befri-
stungszeiten im maligeblichen Kapazitatsberechnungszeitpunkt nicht Gberschritten
waren. Die Arbeitsvertrége fir Herrn Kohler weisen Gber flnf Jahre das Ziel der
Promotion aus (§ 37 ¢ Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 HRG a.F.); die Restbefristung {iberschrei-
tet die gesetzliche Grenze nicht. Das Vorbringen der Antragstellerin zum vertraglich
ausgewiesenen Befristungsgrﬂnd des genannten Mitarbeiters erscheint spekulativ;
jedenfalls ist ein Rechtsmissbrauch bei der Befristung seines Arbeitsverhalinisses

weder dargetan noch erkennbar.

Im Ubrigen ist die Ermittiung des Lehrangebots nach der Kapazitatsverordnung be-
herrscht vom Stellenprinzip, d.h. es ist grundséatzlich fir eine Lehrpersonaistelle ent-
sprechend threm Amtsinhalt und unabhangig von ihrer Besetzung und der Qualifika-
tion des Stelleninhabers das jeweils zugehérige normativ festgesetzte Regellehrde-
putat anzusetzen. Dieses betragt fir die von den o.g. Lehrkraften besetzten Stellen
fur wissenschaftliche Mitarbeiter im befristeten Angestelitenverhattnis 4 DS (oder |
L.VS). Nach der Rechtsprechung des Senats kdnnen abweichend von diesem Prakii-
kabilitaserwagungen Rechnung tragenden Prinzip nur unter ganz engen Vorausset-
zungen kapazitatserhGhende Umsténde der sog. Hochschulwirklichkeit wie eine
"hoherwertige" Besetzung einer Stelle - in Konsequenz hierzu auch kapazitatssen-

kende Umstande der Hochschulwirklichkeit wie unbesetzte Stellen - berlicksichtigt



werden, wenn die Hochschule eine Stelle "auf Dauer" hoherwertig besetzt und ihr
damit faktisch, d.h. ohne stellenplanmalige Ausweisung, einen anderen Amtsinhalt

verrnittelt.

Vgl. hierzu OVG NRW, Urteil vom 16. Oktober 1986
- 13 A 2816/85 -, Beschluss vom 24. Februar 1999 -
13 C 3/99 -.

Déss dies bei einer der oben angesprochenen Stellen der Fall ware, ist von der An-
tragstellerin nicht dargelegt. Dazu reicht jedenfalls allein nicht aus, dass die Anstel-
lungsfrist eines wissenschaftlich Mitarbeiters im nach § 5 Abs. 3 KapVO mafgebli-

chen Zeitpunkt tiber die gesetzliche Grenze hinausgeht.

Vgl. hierzu OVG NRW, Urteil vom 4. Dezember 1986
- 13 A 1829/96 -, Beschiuss vom 25. Februar 1998
-13C 1/98 -.

Die Nebenentscheidungen folgen aus § 154 Abs. 2 VWGO und §§ 13 Abs. 1, 14
Abs. 1, 20 Abs. 3 GKG. '

Dieser Beschluss ist unanfechtbar.

Anlauf _ Dr. Mahn Pentermann
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